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Man stößt autf Namen, die auch heute wieder 1n (Jst und West ıhre Sicherheit
wiedergefunden haben {[)as (Ganze eın Kolossalgemälde einer relig1ös wırren Zeıt,
die 114  — kennen mu{fß, die chronis  en Krankheiten des deutschen Protestantıs-
11US richtig beurteilen. Das Rıngen die „Godesberger Erklärung“, in dem
intakte Kirchenmänner ihre Versuchlichkeit offenbarten, WTr das Creszendo der
„Glaubensbewegung“, das annn 1M bald ausbrechenden Kanonendonner des Welt-
krieges verhallte. Auft ein Versehen 111 ich hinweisen: Bodelschwingh wurde ıcht
1n Eisenach > 22 sondern 1mM Gebäude des Kirchenbundamtes 1n Berlin den
bekannten Umständen ZU Reichsbischot gewählt. In Eisenach erfolgte eın Paar
Wochen spater se1in Rücktritt.

Berlin Karl Kubpisch

Notizen
Der vorletzte Band des Lexıkon für Theologie und Kırche (hrsg. 47l

Jo 5 und r 1 hn Z völlig 1leuU. bearbeitete Auflage, and
Freiburg (Herder) 1964 5 1384 S5D Tafeln, geb 92.—) beginnt stil-
voller Weiıse mi1t „Rom  C6 (und endigt mMI1t „Tetzel“1): Wıe üblich iSt der in Abschnitte
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gegliederte Hauptartikel (R in der Bibel Vögtle, Christliche Kunst: Noehles, Bıs-
eum : Emmerich) VO  —$ mehreren Satelliten umgeben (Romgedanke, Römische Frage

a.) un VO Verweisen auf andere Stichworte durchzogen. )as entspricht der
grundsätzliıch festgehaltenen Tendenz, möglichst viel Stoft 1in möglichst weitgehender
Aufgliederung SE Verfügung stellen. och sind solche relatıv „ausgehöhlte“
UÜbersichtsartikel darum keineswegs wertlos;: vgl 7 B „Rußland“ miıt „SowjJet-
unıon“, „Russische Missionsgeschichte“, „Russiche Sekten“, „Mokau“ 1eV O E RE N! Tautfe“ MIt allen Kombinationen un: Abteilungen. Di1e geographischen Artikel
leiden allerdings be1 allen sonstigen Vorzügen der gewohnten völlig einseıtigenKonzentration auf die katholische Kirche weder 1n Sachsen der Strafßburg 111

Schottland der Schweden hat 6S dem "ThK zufolge eine evangelische Kirchenge-
schichte vegeben, die näherer Betrachtung WwWert ware. Für die Schweiz indet sich
weniıgstens ein kurzer Abschnitt über die „CVanNns. reform. Kirche“. Es versteht sıch,

der Wert des Werkes für nıcht katholische Benutzer dadurch erheblich einge-
schränkt wiırd un nıemand 1St damıt gedient.-Sehr erfreulich 1St die durch-
gäingıge Beachtung der kirchlichen Kunst 1mM Rahmen der Länder- un: Stidteartikel
alleın be1 „Rom  * Spalten der weıitaus größte el des ganzen Stichworts!)
neben den zahlreichen FEinzelstichworten Künstlern, Kunstepochen („Romanische
Kunst“ VO  a} Fuchs;, „Russische Kunst“ Spalten VO  - Onasch), ikonographisch
der sachlich wichtigen Stichworten (Salomo, Sarkophag, Sixtinische Kapelle, aut-
ste1n usSW.). uch die „Syrische Kunst“ (Emminghaus) findet neben den „Syrischen
Kirchen“ (de Vrıes), der „Syrischen Sprache und Literatur“ Vö6bus) un „Syrıeh“
selbst VolLk) gebührende Beachtung.

Von orößeren Artikeln se1l hervorgehoben: „Sakramentar“ (Kleinheyer) mit
eiınem bequemen Verzeichnis aller alten Sakramentare (wıe mı1ıt Lıteraturanga-
ben) un die geistesgeschichtliche Darstellung der „Romantık“ (neben ihrer Kunst:
Schade, un: Kirchenmusık: Kirchmeyer) VO  a Mühlher. Das katholische Getälle der
Bewegung wird hier keineswegs überschätzt un: 7 recht kritisch betrachtet. Die
Dogmengeschichte findet wieder starke Beachtung; auch 1mM Rahmen vorzügliıch
systematischer Stichworte 1sSt meist ein entsprechender Abschnitt eingefügt. enanntB -  a N seıen „Sabellıanismus“ (Andresen), „Semipelagianismus“ (Flick), „Sakrament“ dog-
mengeschichtlich Finkenzeller), „Scholastik“ (Lotz), „Spätscholastik“ Barth),
„S5Summa“ (Hödl), „Skotismus“ (Dettlo mIit verhältnismäßig schr posıtıver Be-
urteilung) un „Sozinianer“ (Stasiewski). Dıie prononcıiert retformatorische Formel
„Sımul Justus er peccator” kann nach Waul} miıt einer gewissen Verschiebung ihres
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Sinnes auch katholisch interpretiert werden. Wichtig sınd ZUr Ergänzung die zahl-
reichen kirchenrechtlichen Begrifte (Säkularisation, Send, Successi0 apostolica, Sus-
pension USW.). Be1 der kırchenrechtlichen Erörterung der „Tauftfe“ sıch Mörsdorf
entschieden für die 1m Regelfall unbezweiıtelbare „Gültigkeit eıner 1mM evangelischen
Bekenntnis gespendeten Tautfe“ eın „Daher ISt die bisher geübte Praxıs, be1 der
Rekonziliation die Taute bedingt wiederholen, ıcht haltbar.“ Unter den
zahlreichen Personen-Artikeln se1 Madeys Behandlung Savonarolas und des Pro-
blems seiner Heıiligkeit hervorgehoben un: die liebevolle Darstellung Scheebens
(3 Spalten!) durch Höfer Endliıch bringt dieser Band die JN lange Reihe (53
Spalten!) der geographischen, klösterlichen un personellen Artikel mit Sankt, Saınt,
San UuSW.) die alphabetisch einander gyleichgeordnet den Anftang des Buch-
staben gestellt sind.

Es 1St diesen Band wieder eın bewundernswertes Ma{iß VO  - Arbeitsenergie und
wıissenschaftlichem Ernst gewandt worden. Wır freuen u15 auf den Abschluß des
ebenso praktischen W1€e hervorragend zuverlässigen Werkes!

Heidelberg E Campenhausen

Von Band Band wieder tesselt das Jahrbuch ftür Antike und hrı-
STCNHNTUM jeden, der dem Leben der alten Christenheit ber seıne theologischen un:
kirchenpolitischen Aspekte hinaus niherkommen möchte, durch die reiche Fülle
seiner soliden, materialreichen un ohl dokumentierten Beiıträge ebenso, W1€e CS

jedesmal VO besticht durch seıne ormale Gestaltung, die diesem 1n seiner
Vielfalt eindrucksvollen Querschnitt aus der Arbeit des Franz Joseph Dölger-
Instituts einen gediegenen un! wirkliıch ANSCHILCSSCHCH Rahmen seiner Repräsentation
verleiht. Es liegt jetzt der Jahrgang (1963) VOT, gewıdmet dem Gedächtnis des
1963 verstorbenen Ernst Kantorowicz (Erscheinungsjahr 1964, be1 der Red einge-
SAaNSCH 1965; ber den Inhalt der voraufgehenden Bände 1St iın dieser Zeitschrift
regelmäßig 1n der „Zeıtschriftenschau“ referiert worden). Wıe 1n den vorhergehenden
Jahrgängen macht den Antang die Veröftentlichung der nachgelassenen „Beiträge ZUr
Geschichte des Kreuzzeichens“ VOIl Dölger, jetzt 1n der sechsten Fortsetzung mi1t
den Abschnitten: 11 Tutela salutis. Das Kreuzzeichen als Schutzzeichen VO  } Leib
un Seele; Das Kreuzzeichen 1n den poetischen Beschwörungsgebeten Gregors VO  g
Nazıanz; Das Kreuzzeichen 1n Verbindung mit der Teufelsabschwörung in der
privaten Frömmigkeıtsübung; Das Kreuzzeichen 1m Kampf Zauber und
Zauberzeichen, und Das Kreuzzeıichen als Miıttel in der Bekämpfung dämonischer
Besessenheit 7-34) 1963 hat das Dölger-Institut einen spätantiken Philosophen-kopf erwerben können, miıt dessen Beschreibung, Analyse un Einordnung siıch Helga
VO  S Heıintze betaflit hat Nar SAanNCcLuUus SraVvıs. Bıldniskopf eınes spätantiken Philo-
sophen“ (S 35—D3, azu die Kunstdrucktafeln 1—10); der Kopf erweIlst sich dabei

repräsentatiıv für ıne dem Einflufß neuplatonischer Philosophie gebildeteGattung des Philosophenporträts. Interessante Erwägungen ZU 1t7z 1m Leben
der Tradition der Thomasakten VO  3 der indis  en Mission des Thomas stellt Albrecht
Dihle („Neues ZUr Thomas-Tradition“, . S1e dient zunächst der apOSTO-lischen Legitimierung syrısch-mesopotamischer Miıssıon 1mM nordwestlichen Indien;ıhre Verbindung mi1t dem süudindischen Christentum 1St sekundär, enn dieses 1St 1mM
Gefolge agyptisch-südindischer Handelsbeziehungen 1m zweıten Jahrhundertentstanden un WAar ursprüngliıch miıt dem Namen des Bartholomäus verknüpft un:
geriet erst selit dem beginnenden vierten Jahrhundert, nachdem die Verkehrsbezie-
hungen Ägypten abgebrochen $ den Einflu{(ß der mesopotamıiıschenKirche, wobei VO'  $ OIt die Thomas- Tradition übernahm. Theodor Klauser
die Reihe seiner „Studien ZUuUr Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst“ mi1t der
Untersuchung einer auf Sarkophagdeckeln begegnenden Motiykombination Philoso-
phische Diskussion Sırenenabenteuer fort: „Das Sirenenabenteuer des Odysseuseın Maotıv der christlichen Grabkunst?“ &N 7/1—100, Au die KunstdrucktatelnsDas Dıiptychon wird 1n N: Anschluß Marrou als Versinnbildlichung des
edankens gedeutet, daß der Verstorbene seıin Leben 1mM Sınne popularphilosophi-
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scher Tugendlehre eführt un ıcht VO)  z niedrigen Verlockungen hat bestimmt sein
lassen; yrundsätzlich ware Cr csehr leicht der christlichen Adaptierung zugänglıch,
doch 1St eine solche tatsächlich bisher noch nıcht nachgewiesen. Fıne drıtte Fort-
SELZUNg seiner feinfühligen „Untersuchungen Zu Ursprung un!: Zur Geschichte der
christlich-lateinischen Poesie“ bringt Klaus Thraede MI1t einem fünften Abschnitt:
„Zweıl Beispiele konventioneller Selbstherabsetzung ın patristischer Lıiıteratur und
Poesie“ S 101—-111) mMIt den Beispielen „Trepidatio christiana: Schreiben MIt Furcht
un Zıittern“ un! „Poeta loquax: Redseligkeit als Sünde“; c5 geht eine
exakte Bestimmung des Ortes, der Bedingungen un: Konsequenzen der Kontinuität
zwıschen vorchristlicher und patristischer Tradıtion 1n der Verwendung der Topo1,
wobei Passant interessante methodologische Erwagungen ZU Vertahren der
Toposgeschichte anstellt; fragen ware, ob 111a  e mit Th. bei der Beobachtung stehen
bleiben darf, da{iß eın Topos miıt seiner christlichen Rezeption der ıhm den Be-
dingungen seiner vorchristlichen Verwendung zugewachsenen Funktion verlustig WCI-
den kann; das neben der Kontinuität durch die christliche Rezeption Moment
der Diskontinuität wırd War deutlich herausgestellt, ber möglicherweise e1n-
se1t1g bestimmt. Eıne VO] bis FA Jahrhundert reichende, spezıfisch Agypti-
sche Typentolge der Oransdarstellung, die VO  - der westlichen, durch die christliche
Kunst aufgenommenen abzusetzen 1St, hat Altred Hermann herausgearbeitet: „Die
Beter-Stelen VO Terenuthis 1n Ägypten. Zur Vorgeschichte der christlichen (Orans-. 27 a ı . Va darstellung“ (S. 112-128, dazu die Kunstdrucktafeln 15—-19). Wolfgang Speyer
fragt DG den Vorwürten der Heıden die Christen“ des Katalogs bei Mıiınuc.
Fel., Diıal ach eventuellen realen Ansätzen dazu in der Praxıs libertinistischer
ynostischer Gruppen S 129—-135). FEınen einzelnen Stellen ohl doch recht
hypothetischen Versuch der ikonographischen Deutung e1ines neuerworbenen kopti-schen Kalksteinreliets der Ehem staatliıchen Museen 1n Berlin hat Otto Nußbaum
Nie  mmen 99  1 orofße Iraube Christus“ (S 136—143, 27ZuU die Kunstdrucktafeln' E S ı y E va AaA '4 77  W Den Entwurf einer Topographie des cQhristlichen Edessa bietet Ernst Kır-
sien „Edessa. Eıine römische Grenzstadt des bıs Jahrhunderts 1m Orient“ {
TÜR2 A Kunstdrucktatel 22) Leo Eizenhöfer bringt eıne philologische Kor-
rektur einem früheren Autsatz S 1960, - SAHN Aatz des Clemens
VO: Alexandrien ber das Siegelbild des Fischers“ (S 173 f ın Senecazıtat bei
Hıeronymus“ hat Llona Opelt identifiziert (S 175 E: nämlich eın Zıtat A US Senecas
TIroades bei Hıeron., Jovın. 14 6, Ort dem Namen Epikurs, WAas

elne unmiıttelbare Kenntnis der Tragödıien Senecas durch Hıeronymus spr1Eıiner klassischen Crux interpretum des wıdmet sıch Heınz Bellen: “ Maiılor
YOoNOAaL Cor f 219 Verzicht aut Freilassung als asketische Leistung“ (S 177-180)mMi1t der Begründung der Auffassung 1mM Sınne VO  w} uUAALor YOoNTAlL TN Ö0vÄELA, Unter
der Rubrik der Nachträge Z.U) RAC erscheint der Artıkel „Ascıa“ VO de Vısscher
(ascıa 1st eın Werkzeug des Bauhandwerks), der VOTr allem der verbreiteten Sıtte
eıner “dedicatıio sub ascıa“ VO) Grabmälern nachgeht.

S:egburg Schäferdiek
Unter dem Thema Die Einheit der Kırche und der Papalismus, sind Autsätze

vereıinıgt, we das gewählte Problem 1n charakteristischen Sıtuationen der Kırchen-
yeschichte untersuchen: Arne Palmauist: Kyrkans Enhet och Papalıis-
805 S Mıt einer deutschen Zusammenfassung Acta Universıitatis Upsaliensis.Studia Hıstorio-Ecclesiastica Upsaliensia Uppsala (Almgvist Wıksell) o. ](1961) 186 5: kart.

Cyprıan un der Anspruch Roms auf den Primat S Die Frage nach
der Einheit der Kirche wurde VO  e Cyprıian 1n die Dıskussion eingeführt, seine Grund-
satze der Selbständigkeit der Bischöfe un ihrer Eıntracht als Fundament der kırch-
lichen Einheit haben sich während seiner kirchlichen Lautbahn nicht verändert. In
der Frage der beiden Fassungen VO:  e} De cath. ecclesiae unıtate Kap begnügt siıch
der ert. mit der Interpretation der Texte, ohne das Problem ihrer handschriftlichen
Bezeugung aufzurollen, un: schließt sıch der Ansıcht A} die den Primat des DPetrus
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betonende Fassung se1 spater durch BTS@EZT worden. Dann werden strıttigeStellen A4aus C 48 un 59 besprochen.
Papst un Kaiıser bei der Organısatıon der nordischen Kirche (S Z Dies

1STt der wichtigste eıl des Buches Er beschäftigt siıch MmMI1t dem für die skandınavische
Kirchengeschichte bedeutsamen 505 Florentiner Dokument (aus dem CO Ashburn-
ham 1554 der Biıblioteca Medicea Laurenziana 1n Florenz), das A UL5 der Zeıt 1120
STamMmMtTt un!: nach ven Tunsberg ein Proviınciale darstellt. Der ert äßt die letzt-
lıch unergiebige Frage, W as sıch für die alteste kırchliche Organıisation Schwedens
A US den Ortsnamen des Verzeichnisses gewınnen Laßt, beiseite und erortert weck
un Charakter des Dokumentes. Es 1St verstehen AauUusSs den Auseinandersetzungenzwiıschen Papsttum und Kaiser 1n der Zeıt Paschalis DE un!: steht in Zusammenhangmiıt der Errichtung des Erzbistums Lund, die ebenso W1e die Begünstigung VO  w
CGSnesen dem kurıalen Zentralismus un! der Beschneidung der Rechte kaisertreuer
deutscher Metropoliten dient.

stantischen Biıbelhumanismus Melanchthons, sondern den Reformkatholizismus
Biıbelhumanismus und Papsttum (S 87—-127). Hıer geht nıcht den FOLE>

des Erasmus. Nach einer kurzen Darstellung der leitenden Gesichtspunkte des Eras-
MUS, besonders se1nes Kirchenbegriffes (mit der Konzeption der Kreise Christus:
Geistlichkeit, Fürsten, wird die Reaktion der Kurıe bıs Z.U) Index S1Xtus
geschildert.

Katholizismus und Ultramontanismus S 129—163). Aus dem umfangreichenFragenkomplex greift der erft. die Rolle des 50S Landshuter relses Michael]
Sailer un: se1ine Ausstrahlung nach Schweden durch Studach heraus. Instruktiv
1st die Hervorhebung der verschiedenen Richtungen, die sıch in der Opposıiıtionden Ultramontanismus zusammenfanden.

Maınz Rudolf Lorenz

Der Hamburger Furche Verlag hat 1n seiıner „Furche-Bücherei“ einıge Schriften
der Reformationszeit veröftentlicht Zwinglis „Christliche Einleitung“, Calvıins
Genter Katechismus, den Heidelberger Katechismus. In der Reihe dieser Bändchen,die ohl 1n erstier Linie die Absicht verfolgen, dem Nichttheologen einen unmiıttel-
baren Zugang ZUF Beschäftigung mMIit der Reformation ermöglichen, lıegen 1U
auch wesentliche Zeugnisse der lutherischen Retormation VOTr, nämlıch einmal:

11. Miıt den dazugehörigen Dokumenten AUS der
Geschichte der Retormation herausgegeben VO  3 Kurt Aland Furche-Bücherei
211) Hamburg Furche) 1965 292 S kart. 4.50; un: Z anderen: Das
Augsburger Bekenntnis, herausgegeben VO  w Heinrich Bornkamm

Furche-Bücherei 228) Hamburg Furche) 1965 S kart. 4.50 Das
Bändchen 1St tatsächlich eine abgerundete Sammlung ausgewählter Luther-Zeugnisse
Z,U) Ablaßstreit Seıiten Texte, VO: denen 1Ur auf die Thesen enttallen
das zweıte bietet eine NCUEC deutsche Übersetzung des lateinischen Textes der Augu-Beide bringen eine knappe, ber intormative historische Einleitung und erläu-
ternde Anmerkungen ZU) ext diese StammMen für die Augustana VO Selge.Es siınd Wwe1 cehr brauchbare un! keineswegs anspruchslose Arbeitsbüchlein EeNL-
standen, die jeder, der die Mühe nıcht scheut, anhand der Quellen dem Phänomender Reformation un der Frage seiner Aktualität nachzudenken, vew ß SCINHand nehmen wırd

Siegburg Schäferdiek
ediert eın Verzeıichnis der Überschriften (sowı1e „Je nach

Ermessen“ der untergeordneten quaestiunculae eiıner in Bücher gegliedertens5Summa”, die schon 1m Tiıtel als „Compilatio“ gekennzeichnet iSt! Dıe ‚Comp1-latıo quaestionum theologiae secundum Magıstrum Martınum®:.
Mitteilungen des Grabmann-Instituts der Uniıiversität München, Heft %* Mün-chen (Max Hueber) 1964 5 kart. 858  O Der gedruckte Text Stutzt sıch auf

VO den Hss., die bereits Landgraf (Einführung iın die Gesch theol Litera-
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Lur der Frühscholastik, Regensburg 1948, 89) aAuizahlt. Den Autweis der Quellen,
AUS PE der 1195 schreibende Magıster schöpft, konnte selbst erweıtern
S 4) Trotz ihrer „ZUum yrößten eıl] wörtlichen Abhängigkeit VO  z den Vorlagen“(> 1St diese „Compilatio“ indes durchaus kein systemloses Flickwerk. S1ie verfichtvielmehr truchtbarer Gegenüberstellung der verschiedenen Schulrichtungen desJhdts die Leitlinie des Orretanısmus.

Die Drucklegung solcher Werke lohnt sich 1mM allgemeinen nıcht. Für die problem-gyeschichtliche Forschung bedeutet iındes die hier gyebotene Übersicht ber den Aufriß
des Ganzen SOW1€e über den Inhalt der einzelnen Kapıtel SOWI1e zahlreicher eil-fragen eine willkommenere Erleichterung, als auch Jeweıils den
Fundort 1n Hss angıbt. Um einen konkreten Einblick in die „stark dialektischeMethode“ des Kompilators vewıinnen, würde allerdings ;ohl mancher die
Beitügung eines dafür exemplarischen Textstückes wünschen.

Maınz Rudolf Haubst

Zwei 1er anzuzeigende Veröftentlichungen siınd als Werke VO  $ wWwe1l Theologen,die die kirchenrechtliche Entwicklung ihrer Zeıt mafßgeblich beeinflußt haben, auch
heute VO  w kırchenrechtsgeschichtlichem Interesse.

Die Kıirchenverfassungsgeschichte arl Bernhard Hundeshagens -die dem Titel Beiträge Z u Kırchenverfassungsgeschichte1k, insbesondere des Protestantismus. (I Band, Wiesbaden
1864 Unveränderter Neudruck, Frankfurt | Mınerva 1963 Z 546 S‚veb 75.—) erschien, ISt e1in kirchengeschichtliches Werk, das 1mM ZusammenhangMIt der tätıgen Beteiligung des Vertfassers 1n der Unionsfrage gesehen werden MU:

Das Werk besteht reı Abhandlungen. Die behandelt „Das religiöse un
das sıttliche Element der christlichen Frömmigkeıt nach ihrem gegenseıitigen Verhält-
nısse un: dem unterschiedenen Einfluß desselben auf die Lehr- un: Kirchenbildungdes alteren Protestantısmus“. Hıer ze1ıgt Hs VO der dem Christentum eigenen Syn-these des Religiösen und des Sittlichen ausgehend, W 1€e Katholizismus un: alterer
Protestantismus gleicherweise das relig1öse Moment des Christentums mit einer das
Sıttliche verkürzenden Eınseitigkeit hervorgehoben hätten. Hıerin sıeht ine
Ursache für die mangelhafte Ausbildung des Gemeindeprinzips un: der ungenugen-den Unterscheidung VO  e} Kirche un: Staat, insbesondere 1m Luthertum.

Die zweiıte Abhandlung behandelt „DaAas Reformationswerk Ulrich Zwinglis derdie eokratie in Zürich“. Sie galt seinerzeit als klassische Darstellung der ZüricherReformation und ISt auch heute noch beacht
Die dritte un umfangreichste Abhandlung betrifit „Die unterscheidende reli-

z71ÖSe Grundeigentümlichkeit des lutherischen un: des reformierten Protestantismusun dessen Rückwirkung aut die Neigung un: Fähigkeit beider ZUr Kirchenbildung“.Das Werk schließt mIit einer Darstellung der etzten Gründe der lutherisch-reformier-
ten Difterenzen. Dabei hebt der Vertasser die kirchenpolitischen Vorteile des VOTr-
wıegend tätigen reformierten Wesens gegenüber der geringen Fähigkeit ZUr Kiırchen-bıldung in der lutherischen Frömmigkeit hervor. Als Beıispiel der Verwechslung dertheologischen Schulinteressen mıiıt den kırchlich-religiösen dient das konfessionelleNeuluthertum. TIrotz seiner eindeutigen Sympathie für die reformierte TIradıitionblıeb eın Feınd jedes N: Kontessionalismus. Dementsprechend lıegt der Akzentse1ines Buches auf der Betonung des beiden Bekenntnissen Gemehnnsamen.

Irrtümmlich übernahm der Nachdruck des zweıten Werkes dem TitelAcademische Reden über das sowohl allgemeine als uch eutscheProtestantische Kırchen-Recht (Tübingen 1742 Unveränderter Nach-druck, Franktfurt |Mınerva 1963 VIILL, 5572 S veb. 75.—) die en1ıt1iv-ftorm des Äutorennamens VO orıginalen Titelblatt. Rıchtig heißt der VerfasserChristoph Matthäus (1686—1760).Er War eine barocke Gestalt: Wunderknabe, ehrgeiziger Musterschüler, Kava-lier, Lebemann, Universalgelehrter, habgieriger, herrschsüchtiger Professor der Theo-logie un Vielschreiber, der sıch rühmte, 1n wenıigen Jahren thetische und polemische,
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exegetische, pastorale un! asketische Theologie, alte un eCuEe Kirchengeschichte,Kırchenrecht un: theologische Literaturgeschichte prıvatım und priyvatıssıme gelesenhaben, und War S dafß INnan 1n reı Jahren eiınen vollständigen theologischenKursus be1 iıhm vollenden könne. Er hat eine Reihe Von kirchenrechtlichen Abhand-lungen hinterlassen, die iıhm den bleibenden uhm eingebracht haben, e1in Hauptver-Lreier des Kollegialismus se1in. Dies rechtfertigt den vorliegenden Neudruck. SeineDissertatio de orıgınıbus 1Ur1s ecclesiastici vVCIraque eiusdem indole mehrfachaufgelegt) WAar epochemachend. Ihr olgten 1747 die akademischen Reden Hıiıerwurde die Kollegialtheorie ZUETSE konsequent durchgeführt. Es ISt 1es das STAaAafifs-kirchenrechtliche System, das VO  - der Soziallehre des ratiıonalen Naturrechts hbe-stimmt, die Kırche W1e den Staat ıcht als göttliche Stiftung der Anstalt versteht,sondern als den vertraglıch begründeten ZusammenschIu: treier Menschen elKap Die völlige Rechtsgleichheit 1n der Kirche, iın der CS 1Ur Hörende unLehrende, ber keine Betehlenden 21Dt, zeıgt bereits eine Beeinflussung durch denpletistischen Gemeinschaftsbegriff. Während das vorangehende, ebenfalls schon ur-rechtlich estimmte Territorialsystem das landesherrliche Kirchenregiment Aus dem1US Territorii Superioritatis ableitete un die Kırche konsequent in den Staatsauf-bau einbezog, unterscheidet der Kollegialismus Staat un Kirche MIit Entschiedenheit.Den Kirchen wird als Vereiınen eine e1SCNC Vereinsgewalt (1ura collegialia) ZUSE-sprochen. Diese umtassen die Bestallun der Kıirchendiener, die Kirchenzucht, kıirch-ıche Gesetzgebung, Gottesdienstordnu Verwaltung des Kırchenguts Zwarwerden diese Rechte gemäfß den Staats
der Kirchen- un ıcht der Staats ausgeübt, ber S1€e gelten als Ausflufß

gewalt. Der Staat hat den Kirchen gegenüber 1Urdieselben Rechte, die iıhm gegenüber allen 1im Staate bestehenden Vereinen zukom-
INeCN er Kap 4 Dıiıe staatliche Kıirchenhoheit 1St als eın Aufsichtsrecht, alsdie auf die Kırchen angewandte Vereinshoheit VO'  3 der Kirchengewalt prinzıpiellscharf unterschieden eıl Kap 8 Tatsächlich wurde trelich auch die Kır-chengewalt VÖO Staat gehandhabt. Typisch naturrechtlich erklärte Pftaft dies alseinen Nur S|  einbaren Widerspruch: Indem die Kırchen orofß wurden, sıch„collegialiter gouvernieren“, übertrugen sS1ie ihre Kollegialrechte der Obrigkeit„PaCcto vel tacıto vel eXpresso” CcE Kap 9 Die staatlıchen Rechte erfuhreneine tatsächliche Verstärkung gegenüber den „collegialen“.Die Bedeutung Ptafis als Kırchenrechtler esteht Iso ıcht darin, der Kırchegrößere Selbständigkeit verschaft haben ber hat MmMIit der chärfer akzentuijer-
ten Unterscheidung zwischen Kirche Uun:! Staäat, Kirchengewalt un staatlıcher Kır-chenhoheit der Selbständigkeit der KirchenverfasSUuNg vorgearbeitet. Das 1St seın blei-bendes, den Neudruck rechtfertigendes Verdiens

Es 1St ohl eın icht übersehendCS Zeichen für die gegenwärtige Lage derKirchenrechtswissenschaft, daß das Geschf} der Neudrucke sıch selbst für diese heutedem personellen Umfang ach kleine Dıiszıplin lohnt. Jeder Kırchenrecht In-teressierte wırd dankbar den neugedruckten Werken greifen, welche aut dem Antı-quarıatsmarkt aum mehr beschaffen siınd
Göttingen xel e Campenhausen

kle
Das Schicksal der Klöster 1n der Zeıt des Natıonalsozialismus wird 1in einerinen Schrift Beıispiel der bayerischen Benediktinerabteien deutlich emacht(S15ri1Gd Altmann, Bayerns Benediktiner HRET M Haken FA ZFeldafing/Obb., Verlag Fried] Brehm,Dokumentation enthält, VO  - den einschlägigen Artikeln des Reichskonkordats bis

1964 59 C kart. 3.50 DM), die eine gute
den diese durchbrechenden Ma{ißnahmen der NS-Behörden, Zeugnisse, die für sıchsprechen.

Berlin Karl Kupisch
Ein wiıchtiSCS Hılfsmittel für den Kirchenhistoriker liegt 1n dem ChurchFListoty In dex, 61 (Hrsg. Holley Shepherd, The AÄAmerican Societyof Church History, jetzt VOFr. Der Index umtafßt die „rapers“ der Gesellschaft,


